
Anlage I    (Fassung Beschluss der Mitgliederversammlung 24.10.2020)   

 

 

 

 

Gebührenordnung 
 
  

Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag               

 

.1. Mit dem Beitritt zum „Serama-Freunde-Deutschland“ ist die Aufnahmegebühr und der  

 Jahresbeitrag zu entrichten. Erfolgt der Beitritt nach dem  

30. Juni eines Jahres, so ist neben der Aufnahmegebühr nur der halbe Jahresbeitrag für 

das laufende Jahr zu zahlen 

 

2. Aufnahmegebühr                                                                10,00 € 

 

3. Jahresbeitrag für Hauptmitglieder über 18 Jahre    25,00 € 

 

4. Jahresbeitrag für Jugendliche unter 18 Jahre     10,00 €  

 

5. Jahresbeitrag für Familien  

 (Zwei Erwachsene über 18 Jahre und deren jugendliche Kinder in  

 Gemeinschaft lebend)        50,00 €  

 

6. Jahresbeitrag für Förderer (natürliche Personen) mind.   12,50 € 

 

7. Jahresbeitrag für Förderer  (juristische Personen) mind.                      50,00 € 

 

8.         Der Jahresbeitrag ist am 01. Januar des Jahres fällig.  

Zahlungsfrist wird bis zum 31. Januar des laufenden Jahres eingeräumt. 

Beitrag muss jedoch bei Teilnahme am Vereinsleben gezahlt sein. 
 

 

 

 

Limburg a.d.Lahn  24.10.2020 

…………………………………………………….. 

Ort ,                                               Datum 

 

 

Alfred Bronisch     Hans-Werner Hübner 

……………………………….                                  …………………………………..             

UnterschriftVersammlungsleiter       Unterschrift Vorstandsmitglied                                                                                                                                                                                         

 


